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Sprechzeiten
Montag: 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 – 12:00 und 13:00 – 17:30 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 12:00 und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

Kontaktdaten Verwaltung/Fundbüro
Tel.: 034774 4440
Fax: 034774 44450
E-Mail: info@seegebiet-mansfelder-land.de
Internet: www.seegebiet-mansfelder-land.de

Bankverbindungen
Sparkasse Mansfeld-Südharz
IBAN: DE26 8005 5008 0610 0039 17
BIC: NOLADE 21 EIL

Volksbank Eisleben,
Niederlassung der Volksbank Halle (Saale) eG
IBAN: DE46 8009 3784 0000 7979 79
BIC: GENODEF1HAL

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE48 1203 0000 0000 8120 32
BIC: BYLADEM 1001

Telefon/Sprechzeiten der Ortschaften
OT AMSDORF
Ortsbürgermeisterin: Frau Petra Popp
Kontakt: 0172 6700504
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT ASELEBEN
Ortsbürgermeister: Herr Ralf Leberecht
Kontakt: 034774 30552 od. 034774 41658

0160 99686944
rl-67@t-online.de

Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT DEDERSTEDT
Ortsbürgermeister: Herr Stanley Vaupel
Kontakt: 0151 40253971
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT ERDEBORN
Ortsbürgermeisterin: Frau Viola Thürmer
Kontakt: 0152 04126706 telef. Erreichbarkeit von

Mo. – Do. von 16.00 – 18.00 Uhr oder unter
obm-erdeborn@seegebiet-ml.de

Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT HORNBURG
Ortsbürgermeister: Heiko Prull
Kontakt: 0172 2595148 oder

heiko.prull@web.de
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT LÜTTCHENDORF
Ortsbürgermeister: Herr Ralf-Uwe Seemann
Kontakt: 0171 4835609 od.

uwe_seemann@t-online.de
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT NEEHAUSEN
Ortsbürgermeister: Herr Frank Berndt
Kontakt: 0174 1671634
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT RÖBLINGEN
Ortsbürgermeister: Herr Ronald Lange
Kontakt: 0152 59570088
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT SEEBURG
Ortsbürgermeister: Herr Günther Saken
Kontakt: 034774 28208
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT STEDTEN
Ortsbürgermeister: Herr Maik Stehle
Kontakt: 0151/29575584 oder unter

obm-stedten@seegebiet-ml.de
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

OT WANSLEBEN
Ortsbürgermeister: Herr René Liebetanz
Kontakt: 034601 26263 oder unter

obm-wansleben@seegebiet-ml.de
Sprechzeiten: nach telef. Vereinbarung

Bereitschaftsdienste für den Notfall
Polizei 110
Polizeirevier Mansfeld-Südharz 03475 6700
Polizei-Regionalbereichsbeamte 03475 670374
Herr Michalski 0152 59188443
Herr Hörold 01525 7802320
Feuerwehr, Rettungsdienst 112
Rettungsleitstelle Mansfeld-Südharz 03464 56988910
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 03464 19222
Bundesweite Notfallnummer bei
dringenden medizinischen Problemen 116117
Giftnotrufzentrale 0361 730730
Apothekennotdienst 0800 0022833
MIDEWA 03475 67690
nach Dienstschluss 03475 6769115
Envia M 0800 2305070
MITGAS 0800 2200922
Stadtwerke Eisleben 03475 6670
Stördienst der Telekom 0800 330200

Havariedienst Stadtwerke
Lutherstadt Eisleben GmbH 0800 6671111
Erdgas für die Ortsteile:
Aseleben, Lüttchendorf, Wormsleben, Seeburg,
Rollsdorf, Dederstedt, Neehausen,
Elbitz, Volkmaritz 0173 5454072
Trinkwasser für die Ortsteile:
Lüttchendorf, Wormsleben, Seeburg,
Rollsdorf 0173 5454072
Strom für den Ortsteil Dederstedt 0173 5454 074

AZV Eisleben-Süßer See 03475 6769115
(über MIDEWA für die Ortsteile Amsdorf,
Aseleben, Erdeborn, Hornburg, Lüttchendorf,
Röblingen am See, Seeburg, Stedten,
Wansleben am See)

WAZV Saalkreis
Abwasser 01511 4122795
Trinkwasser 0800 6647003
(für die Ortsteile Dederstedt, Neehausen)

Tiernotaufnahme
Bei Auffinden von Tieren (keine Wild- oder Großtiere) im Gemeindege-
biet ist das Tierheim Eisleben unter Tel.: 03475 715424 zu informieren.

Rentenberatung - Jeden 3. Dienstag im Monat jeweils von
15.30 – 18.00 Uhr im Versammlungsraum (1. Etage), Gemeinde-
verwaltung, Pfarrstraße 8 in 06317 Seegebiet Mansfelder Land,
OT Röblingen am See durch Herrn D. Elsner:
· Auskunft zu Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung
· Kontenklärung
· Rentenanträge/Formulare

Schiedsstelle
Ansprechpartnerin: Frau Neubauer – Tel.-Nr. 0157/56181040
Terminvergabe nach telefonischer Absprache
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Bekanntmachung Hornburg

Öffentliche Bekanntmachung des Beginns und Endes  
der Wahlzeit, der Wahlbezirke und der Wahllokale  

gem. § 38 KWO LSA
Am Sonntag, dem 08. März 2026, findet in der Gemeinde Seege-
biet Mansfelder Land die

Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat Hornburg
statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr
Jede wählende Person hat drei Stimmen.
Die Stimmzettel werden amtlich erstellt und im Wahllokal bereitge-
halten. Sie enthalten die zugelassenen Bewerbungen und jeweils
ein Feld für jede Bewerberin/ jeden Bewerber zur Kennzeichnung.
Die wählende Person gibt ihre Stimmen in der Weise ab, dass
sie auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder in sonstiger Wei-
se die Bewerberin/ den Bewerber zweifelsfrei kennzeichnet, der
oder dem sie ihre Stimme geben will.
Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahlvorstandes
über ihre Person auszuweisen.
Der Wähler, der keinen Wahlschein besitzt, kann seine Stimme
nur in dem für ihn zuständigen Wahllokal abgeben.
Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der
Wahl in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land
a.) durch Stimmabgabe im Wahlbezirk oder
b.) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen.
Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
a.) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und unbeob-

achtet den Stimmzettel.
b.) Sie legt den Stimmzettel in den amtlichen Wahlumschlag und

verschließt diesen.
c.) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des Tages die

auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides
Statt zur Briefwahl.

d.) Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag und
den unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahl-
briefumschlag und verschließt diesen.

e.) Sie übersendet den Wahlbrief auf die auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebene Stelle so rechtzeitig, dass der Wahlbrief
spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit eingeht.
Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben werden.

Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und
die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, so hat sie die
Gelegenheit, die Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung
nicht in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann
sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson
hat durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur
Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem Wil-
len der wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal zutritt, so-
weit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist.
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche
Tat versucht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit einer Geldstrafe bestraft (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches).

Seegebiet Mansfelder Land 04.02.2026

gez. Blümel
Gemeindewahlleiter

Wahlbezirk und Wahllokal für Ergänzungswahl
Wahlbezirk 4 – Hornburg
Wahllokal: Dorfgemeinschaftshaus Hornburg barrierefrei

Bekanntmachung

über die Möglichkeit der Einsichtnahme  
in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung  

von Wahlscheinen für die Ergänzungswahl zum  
Ortschaftsrat in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land  

in der Ortschaft Hornburg am 08. März 2026
1. Das Wählerverzeichnis zu der oben genannten Wahl für

den Wahlbezirk
OT Hornburg,

liegt in der Zeit vom 16.02.2026 – 20.02.2026 während der
Dienststunden
Montag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 17:30 Uhr
Mittwoch 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Freitag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land, Hauptverwal-
tung Zimmer 312 in OT Röblingen am See, Pfarrstraße 8,
06317 Seegebiet Mansfelder Land zu jedermanns Einsicht
aus.
Die Möglichkeit der Einsichtnahme endet am 20.02.2026
12:00 Uhr.
Der Wahlberechtigte kann verlangen, dass im Wählerver-
zeichnis während der Auslegungsfrist das Geburtsdatum
unkenntlich gemacht wird. Wählen kann nur, wer in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein
hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig
hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist, spätestens am
20.02.2026 bis 12:00 Uhr, bei der Gemeinde Seegebiet
Mansfelder Land, Einwohnermeldeamt Zimmer 312, einen
Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.
Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Gemeinde gestellt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen
sind, erhalten spätestens bis zum 15.02.2026 eine Wahl-
benachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss einen
Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen,
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in
das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter.
4.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a. wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die

Antragsfrist auf Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses (bis zum 20.02.2026 bis 12:00 Uhr) versäumt hat,

b. wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Antragsfristen entstanden ist,

c. wenn sein Wahlrecht im Berichtigungsverfahren fest-
gestellt wurde und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der
Gemeinde gelangt ist.
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Wahlscheine können von den in das Wählerverzeich-
nis eingetragenen wahlberechtigten Personen bis zum
06.03.2026, 18:00 Uhr bei der Gemeinde mündlich oder
schriftlich beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter Nummer 4.2 Buchstabe a) bis
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 18:00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit einer körperlichen
Beeinträchtigung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen.

5. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
a) die amtlichen Stimmzettel,
b) einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
c) einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief

zurückzusenden ist, versehenen Wahlbriefumschlag

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen
für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte
vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich
die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimm-
abgabe im Wahlbezirk des zuständigen Wahlbereichs oder
durch Briefwahl teilnehmen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den
Stimmzetteln und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spä-
testens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stel-
le abgegeben werden.

Seegebiet Mansfelder Land, den 04.02.2026

gez. Blümel
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge

für die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat Hornburg der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land am 08. März 2026
Aufgrund des § 28 Abs. 7 Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) vom 27.02.2004 (GVBl. LSA S. 92), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 2023 (GVBl. LSA S. 590), gebe ich die für die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat der
Ortschaft Hornburg der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land am 08. März 2026 durch den Wahlausschuss in seiner Sitzung am
07.01.2026 zugelassenen Wahlvorschläge bekannt:

45. - Einzelbewerber Borchers
Lfd.-Nr. 1 Dr. Borchers, Julius 1950 Landwirt 06317 Seegebiet Mansfelder Land

OT Hornburg
46 - Einzelbewerber Kayser
Lfd.-Nr. 1 Kayser, Harald 1947 Kriminalbeamter i.R. 06317 Seegebiet Mansfelder Land

OT Hornburg
47. - Einzelbewerberin Schwendke
Lfd.-Nr. 1 Schwendke, Sylvia 1959 Rentnerin 06317 Seegebiet Mansfelder Land

OT Hornburg

Seegebiet Mansfelder Land, den 04.02.2026

gez. Blümel
Gemeindewahlleiter

Bekanntmachungen Beschlüsse

Beschlüsse
Der Gemeinderat der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land
fasste in seiner öffentlichen Sitzung am 16.12.2025 folgende
Beschlüsse

Öffentlicher Teil:
Beschluss-Nr. GR/25/30
Auf der Grundlage des § 15 (3) Brandschutz- und Hilfeleistungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt beruft der Gemeinderat der
Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land den Kameraden Sinan-
Noel Zedow, Ortsfeuerwehr Wansleben am See, aus dem Eh-
renbeamtenverhältnis ab.

Beschluss-Nr. GR/25/31
Die Vertretung der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land be-
schließt, die in den Anlagen genannten Spenden anzunehmen.

Beschluss-Nr. GR/25/32
Die Vertretung der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land be-
schließt gemäß § 19 Absatz 1 KomHVO die den Ortschaften
gemäß Gebietsänderungsvertrag, in Abänderung durch Maß-

nahmen zur Haushaltskonsolidierung, zur Verfügung gestellten
Mittel für übertragbar zu erklären.

Beschluss-Nr. GR/25/33
Die Vertretung der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land beschließt
die Nachtragshaushaltssatzung, für das Haushaltsjahr 2025.
Die Vertretung der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land be-
schließt das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Nachtrags-
haushalt 2025. Finanzielle Auswirkungen des Haushaltskon-
solidierungskonzeptes sind in den Haushalt 2026 und in die
Finanzplanung der Folgejahre einzustellen.

Beschluss-Nr. GR/25/34
Die Vertretung der Gemeinde beschließt die Hebesatz-Satzung der
Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land in der beiliegenden Form.

Beschluss-Nr. GR/25/35
Die Vertretung der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land be-
schließt die Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haus-
haltsjahr 2026.
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Die Vertretung der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land be-
schließt das Haushaltskonsolidierungskonzept zum Haushalts-
plan 2026. Der Bürgermeister wird mit der Umsetzung des
Konzeptes beauftragt. Finanzielle Auswirkungen des Haus-
haltskonsolidierungskonzeptes sind in den Haushalt 2026 und
in die Finanzplanung der Folgejahre einzustellen.

Beschluss-Nr. GR/25/38
Der Gemeinderat der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land
beschließt die Änderung des § 11 Abs. 3 der Hauptsatzung der
Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land wie folgt:
„Jeder Einwohner ist berechtigt, höchstens eine Frage und zwei
Zusatzfragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage
beziehen, zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allge-
meinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.
Abweichend von § 7 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Ge-
meinderates sind in den Ausschüssen des Gemeinderates im
Rahmen der Einwohnerfragestunde auch Fragen zu Tagesord-
nungspunkten zulässig. Im Gemeinderat selbst sind Fragen zur
Tagesordnung hingegen nicht zulässig.“

Beschluss-Nr. GR/25/39
Auf Grund der Sach- und Rechtslage und in Bezug auf den § 45
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt (KVG LSA) i. V. mit § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch

(BauGB) wägt der Gemeinderat die zum Vorentwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 13 „Sondergebiet PV – Schwimmende PV“, OT
Amsdorf eingegangenen Stellungnahmen entsprechend den
Vorschlägen im beiliegenden Abwägungsprotokoll ab und billigt
den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 13 „Sondergebiet PV –
Schwimmende PV“, OT Amsdorf in der Fassung vom Novem-
ber 2025 sowie die Begründung einschließlich Umweltbericht
gleichen Datums und beschließt die Veröffentlichung gemäß §
3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.
Ort und Dauer der Veröffentlichung sind ortsüblich bekannt zu
machen. In der Bekanntmachung ist zudem darauf hinzuwei-
sen, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist
abgegeben werden können. Ergänzend werden die Inhalte der
Bekanntmachung sowie die zu veröffentlichenden Unterlagen
nach § 4a Abs. 4 BauGB öffentlich ausgelegt.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange, die Belange vorgebracht haben,
von diesem Ergebnis mit Auszug aus dem Abwägungsprotokoll
zu unterrichten.
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem vorliegenden Entwurf
die Beteiligung der von der Planung betroffenen Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
durchzuführen. Die Nachbargemeinden sind ebenfalls zu betei-
ligen.
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Satzungen
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Informationen aus den Ortsteilen

am 05.02.2026, 18:00 Uhr
in Aseleben
Bürgerhaus, Eislebener Straße 9a

Bedarfsbusse
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Sonstiges

•
•
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Feuerwehr

Gefährliches Eis!
Am Samstag, den 10.01.26, bekamen die Röblinger Kamera-
den gegen 09:29 Uhr einen Einsatz mit Stichwort: Eisrettung,
1 Person im Wasser. Einsatzort war die Große Ottilie in Röblin-
gen. Bereits seit Tagen herrschten, auch an diesem Tag, Tem-
peraturen unter dem Gefrierpunkt. Hinzu kam der seit einigen
Tagen gefallene Schnee. Unser Tanklöschfahrzeug befand sich
zu diesem Zeitpunkt auf dem Rückweg eines anderen Einsat-
zes. Somit fuhr die Besatzung gleich zum alarmierten Einsatz-
ort. Weitere Kräfte und Mittel kamen aus dem Gerätehaus dazu.
Der Anfahrtsweg fand über die Frankestraße statt. Auf Höhe der
Großen Ottillie machte sich ein Kind am Straßenrand bemerk-
bar. Es schilderte, dass sein Vater das Eis auf dem See testen
wollte und circa 10-15m vom Ufer entfernt eingebrochen sei.
Der Zuweg zu besagter Stelle ist ein unebener und zu diesem
Zeitpunkt völlig zugeschneiter Feldweg. Der ersteingetroffene
Gruppenführer erkundete zusammen mit dem Einsatzleiter die
Lage am Ufer. Bereits auf Anfahrt vom Gerätehaus hatte sich
ein Kamerad mit dem Überlebensanzug bekleidet. Die Lage am
Ufer bestätigte sich. Eine Person war circa 10 – 15 m vom Ufer
entfernt ins Eis eingebrochen und versuchte sich nach Kräften
an der Oberfläche zu halten. Der Kamerad im Überlebensanzug
wurde durch andere Kameraden gesichert und betrat danach
die Eisfläche. Mit einem Spineboard glitt er bis zur Person und
befreite diese aus dem Loch im Eis. Auf das Kommando „Zie-
hen!“ konnten die Kameraden am Ufer beide Personen mithilfe
der Sicherung zurück zum Ufer ziehen. Glück im Unglück für
alle Beteiligten: Es handelte sich um eine Einsatzübung!!! Ge-

meindewehrleiter Alexander Laßbeck hatte zusammen mit Ka-
merad Thomas Schöffel diese Übung für die Kameradinnen und
Kameraden der OF Röblingen vorbereitet. Auch Kreisbrand-
meister Steffen Kujas war Zuschauer. Im Anschluss gab es eine
ausführliche Auswertung und Nachbesprechung. Wir danken
allen, welche diese Übung vorbereitet und durchgeführt haben.
Somit sind die Kameradinnen und Kameraden alle optimal auf
den Ernstfall vorbereitet.

Weihnachtsbaumverbrennen in Seeburg
Beim 2. Weihnachtsbaumverbrennen in Seeburg am
17.01.2026 lud der Verein der Freunde und Förderer der Freiwil-
ligen Feuerwehr Seeburg e.V. die Bevölkerung zu einem gemüt-
lichen Beisammensein ein.
Bereits im Vorfeld wurde die Veranstaltung sorgfältig organi-
siert: Verkaufsstände wurden hergerichtet und eine große Feu-
erschale vorbereitet, an der sich die Besucherinnen und Besu-
cher in geselliger Atmosphäre treffen konnten. In der Woche
zuvor sammelten die Kameradinnen und Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr zahl-
reiche Weihnachtsbäume in Seeburg und Rollsdorf ein, welche
dann verbrannt wurden.
Auch an die jüngsten Gäste wurde gedacht. An einer kleinen
Feuerschale konnten die Kinder Stockbrot grillen und so den
Abend auf besondere Weise genießen. Die gelungene Veran-
staltung zeigte erneut, dass nur durch engagierte Vereinsarbeit
das Dorf lebendig gehalten wird.

Weihnachtsbaumverbrennen  
der OF Erdeborn/Hornburg/Lüttchendorf

Am 10.01.2026 fand wie jedes Jahr das traditionelle Weih-
nachtsbaumverbrennen der Ortsfeuerwehr Erdeborn/Hornburg/
Lüttchendorf statt. Ab 13 Uhr sammelten die Kameradinnen und
Kameraden die Weihnachtsbäume ein, die pünktlich um 17 Uhr
nach dem Umzug entfacht wurden. Begleitet wurde dieser von
dem Spielmannszug Erdeborn. Trotz der Kälte waren zahlreiche
Besucher vor Ort und wärmten sich mit einem heißen Glühwein
und Kinderpunsch.
Wir bedanken uns bei allen Besuchern und freuen uns bereits
jetzt auf das Weihnachtsbaumverbrennen 2027!
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Gemeinsame Ausbildung  
zum Thema Eisrettung!

Am Dienstag den 13.01.26 lud Kamerad Christoph Kujath, wel-
cher auch Vorsitzender des Angelvereins Amsdorf/Wansleben
ist, zum Dorfteich in Amsdorf ein. Dort hatte er eine Ausbil-
dungseinheit zum Thema Eisrettung vorbereitet. Die Wehren aus
Amsdorf, Wansleben und Röblingen trafen sich gegen 18 Uhr.
Kamerad Kujath sowie 2 weitere Kameraden zogen sogenannte
Überlebensanzüge an. In denen hat der Träger im Wasser Auf-
trieb und sinkt nicht. Weiterhin kann sehr lange die eigene Kör-
pertemperatur gehalten werden. Diese sinkt in diesen Anzügen,
auch bei Wassertemperaturen unter 0, maximal um 1 Grad pro
Stunde. Es wurde ein großes Loch im Dorfteich präpariert und
seitens Kamerad Kujath mehrere Möglichkeiten einer Rettung
sowohl theoretisch als auch praktisch erläutert. Im Anschluss
hatten alle die Möglichkeit die verschiedenen Varianten zu tes-
ten. Im Anschluss gab es von der OF Amsdorf lecker Bockwurst,
Salat und Tee. Am Lagerfeuer konnte sich aufgewärmt und das
ein oder andere Gespräch vertieft werden. Wir danken der OF
Amsdorf für die Verpflegung und Kamerad Kujath für die Möglich-
keit der Ausbildung. Ein großes Dankeschön geht ebenso an alle
welche die Möglichkeit zur Ausbildung wahrgenommen haben.

Kinderfeuerwehr Amsdorf sagt DANKE!!
Der 1. FC Romonta veranstaltete am 05.01.26 eine Hallenfuß-
ballcup in der Seefeldhalle Wansleben. Dabei ging 1 Euro des
Eintrittspreises an die Kinderfeuerwehr Amsdorf. Die Freude
war groß! Mit den insgesamt 309 Euro kann wertvolle Kinder-
und Jugendarbeit geleistet werden. Ein tolle Aktion von einem
Verein für ein Ehrenamt!!! Wir sagen DANKE!
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Sonstiges

Hallenfußball, Spannung und volle Ränge:  
Pappel-Beach-Hallencup ein voller Erfolg

Am Montag, dem 05.01.2026, fand in der Seefeldhalle in Wans-
leben am See das erste sportliche Highlight im Seegebiet statt.
Mit dem Pappel-Beach-Hallencup veranstaltete der 1. FC Ro-
monta Amsdorf sein traditionelles Hallenturnier zum Jahresbe-
ginn. Durch die Unterstützung der Pappel-Beach Strandbar aus
Teutschenthal setzte man neue Maßstäbe und konnte zudem
ein starkes Teilnehmerfeld präsentieren.
Der VFR Wansleben, SV Grün-Weiß Langeneichstädt, SV
Teutschenthal und die Kreisligisten Germania Hergisdorf und
Aufbau Eisleben brachten ihre Anhänger mit, sodass mit knapp
über 300 Zuschauern die Seefeldhalle so voll war, wie selten
zuvor. Die ehrenamtlichen Helfer hatten alle Hände voll zu tun,
die Zuschauer mit Speisen und Getränken zu versorgen.
Die erste Überraschung gab es bereits im Eröffnungsspiel, als
die Lokalmatadoren aus Wansleben den Amsdorfern ein Unent-
schieden abknüpfen konnten. Im Turnierverlauf steigerte sich
die Stimmung in der Halle und die Spiele wurden hitziger. Die
vier Schiedsrichter Ria Keck, Marcel Planer, Sebastian Lange
und Anton Schneemann leiteten die Partien jedoch souverän.
Dem Publikum wurden spannende Spiele geboten. Aufhol-
jagden und schöne Tore, sowie starke Paraden ließen die Stim-
mung in der Halle nicht wieder sinken.
Als besten Spieler des Turniers wurde Luca Teichmann von Ger-
mania Hergisdorf gewählt. Bester Torschütze wurde Kevin Kohl
mit 7 Turniertoren von Aufbau Eisleben und als bester Torhüter
wurde einstimmig Jan Blunk vom VFR Wansleben gewählt.
Das ausgeglichene Niveau zeigte sich auch in der Endabrech-
nung. Die Plätze vier bis sechs trennten gerade mal ein Punkt
bzw. das Torverhältnis. Einen letzten Platz hätte eigentlich kein
Team verdient, denn alle Teilnehmer zeigten gute Leistungen.
Der VFR Wansleben belegte den fünften Tabellenplatz vor dem
SV Teutschenthal. Langeneichstädt belegte aufgrund des bes-
seren Torverhältnisses den vierten Tabellenplatz. Mit einem
Sieg und drei Unentschieden belegte die Amsdorfer Mann-
schaft den dritten Tabellenplatz und blieb ein wenig hinter den
eigenen Erwartungen zurück. Den Turniersieg sicherten sich
die Germanen aus Hergisdorf hauchdünn vor Aufbau Eisleben.
Die Pokale und Auszeichnungen wurden handgefertigt durch
den Holzkunst-Loki aus Wansleben und stellten einen beson-
deren Hingucker dar. Abschließend noch einmal vielen Dank
an alle Aktiven, Zuschauer und vor allem Helfer, die diese Ver-
anstaltung zu einem echten Highlight gemacht haben! Dieses
Turnier wird noch lange in Erinnerung bleiben!
Nun geht es für Amsdorf wieder in die Vorbereitungsphase für
die Rückrunde in der Kreisklasse und da hat man sich noch Ei-
niges vorgenommen. Die Testspielbegegnungen werden dem-
nächst veröffentlicht.





Gemeinde Seegebiet Mansfelder LandNr. 2/2026 - 13 -

Sonstiges

Frühjahressemesterprogramm der KVHS Mansfeld-Südharz e.V.
in der Region Eisleben, Geiststraße 2, Eingang Untere Parkstraße
Tel.: 03475 602695 06295 Lutherstadt Eisleben
in der Region Hettstedt, Rupprechtstraße 1,
Tel.: 03476 812310 06333 Hettstedt
in Seegebiet Mansfelder Land, Kesselstraße 12,
Tel.: 03475 602695 06317 Röblingen

Wunschkurs gefunden? Bitte melden Sie sich verbindlich an!
Unser komplettes Angebot finden Sie unter www.vhs-msh.de.

Änderungen vorbehalten!

Monat: Februar
Kursnummer Kurstitel Wann Wo
Gesellschaft:
19000 Schachclub ab 06.02.2026 – 18:00 Uhr Sangerhausen
17001 Keine Angst vor Innendämmung am 09.02.2026 – 19:00 Uhr Online
11017 Stadtführerlehrgang Lutherstadt Eisleben ab 11.02.2026 – 17:00 Uhr Eisleben
17010 Bauen und Sanieren mit ökologischen Baustoffen am 09.02.2026 – 19:00 Uhr Online
Kultur:
20351 Naturseife selbstgemacht - Einsteiger ab 10.02.2026 – 16:00 Uhr Eisleben
20208 Aquarellgrüße – Kreative Karten zu Ostern und anderen

Festtagen
ab 12.02.2026 – 16:30 Uhr Hettstedt

20560 Reparieren statt Wegwerfen ab 18.02.2026 – 17:00 Uhr Eisleben
Gesundheit:
37004 Telemedizin - Videosprechstunde am 05.02.2026 – 10:00 Uhr Hettstedt
30220 Hatha Yoga Hettstedt ab 17.02.2026 – 18:00 Uhr Hettstedt
30901 Chronisch krank durch Stress im Nervensystem? am 17.02.2026 – 19:00 Uhr Online
Sprachen:
40520 English Conversation A2 ab 09.02.2026 – 18:00 Uhr Eisleben
48002 Griechisch sprechen und erleben A1 ab 09.02.2026 – 16:30 Uhr Eisleben
40020 Englisch für Anfänger/-innen A1 ab 10.02.2026 – 17:00 Uhr Eisleben
46520 Norwegisch für Anfänger ab 12.02.2026 – 18:15 Uhr Eisleben
Computer:
52405 Computerclub montags – 08:45 Uhr Eisleben
55030 Einkommensteuererklärung mit ELSTER (Praxiswork-

shop)
ab 19.02.2026 – 15:00 Uhr Hettstedt

52806 KI - Einstieg und Umgang ab 10.02.2026 – 15:00 Uhr Eisleben

Von UNS für UNS!

Melde dich bei uns und werde Kursleiter/-in auf Honorarbasis.

Schreib eine E-Mail oder ruf an! 03464 572407
service@vhs-sgh.de

Anzeige(n)
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Katholische Pfarrei St. Bruno von Querfurt
(Kirchenadressen siehe unten)
Mi. 11. Feb. (Gedenktag u.L.F.i. Lourdes)
10 Uhr, Gottesdienst im Johanniterhaus Nebra
So. 14. Feb. (V. So. im Jahreskreis)
9 Uhr, Gottesdienst in St. Salvator, Querfurt
Mi. 18. Feb. (Aschermittwoch)
18 Uhr, ökumenischer Gottesdienst in St. Salvator, Querfurt
Fr. 20. Feb. (Fr. nach Aschermittwoch)
9 Uhr, Kreuzwegandacht in St. Anna, Röblingen
So. 22. Feb. (I. Fastensonntag)
9 Uhr, Gottesdienst in St. Anna, Röblingen
Fr. 27. Feb. (Fr. der ersten Fastenwoche)
9 Uhr, Kreuzwegandacht in St. Anna, Röblingen
Sa. 28. Feb. (Vorabend II. Fastensonntag)
17 Uhr, Gottesdienst in St. Josef, Nebra
So. 29. Feb. (II. Fastensonntag)
9 Uhr, Gottesdienst in St. Anna, Röblingen am See
Fr. 6. Mrz. (Fr. der zweiten Fastenwoche)
9 Uhr, Kreuzwegandacht in St. Anna, Röblingen
So. 8. Mrz. (Gedenktag St. Bruno von Querfurt)
14 Uhr, Gottesdienst und Pfarrfest

Adressen der Kirchen:
Nebra, St. Josef: Grabenmühlenweg 15
Querfurt, St. Salvator: Johannes-Schlaf-Str. 6
Röblingen, St. Anna: Alberstedter Str. 2

Pfarrbüro: Pfarrsekretärin Frau Anja Stielicke
Adresse: Alberstedter Str. 2, 06317 Seegebiet Mansfelder Land
Sprechzeit: Do. 8:30-11:30 Uhr
Festnetz: 034774 71 77 90 |
Mail: querfurt.st-bruno@bistum-magdeburg.de
Internetseite: www.kath-kirche-querfurt.de

Gemeindereferent Herr Tim Wenzel
stellv. Regionalkoordinator
Festnetz: 034771 71 70 40
E-Mail: tim.wenzel@bistum-magdeburg.de
Büro: Kath. Pfarrei St. Bruno, Johannes-Schlaf-Str. 6,
06268 Querfurt

Herr Pfarrer Jörg Bahrke
Regionalkoordinator, geistl. Moderator St. Bruno QFT und
St. Jutta SGH
Tel.: 03464 5 44 83 70 |
E-Mail: joerg.bahrke@bistum-magdeburg.de
Büro: Kath. Pfarrei St. Jutta, Mogkstr. 13, 06526 Sangerhausen

Caritas Allgemeine Soziale Beratung - Querfurt
Buchenweg 1, 06268 Querfurt
Festnetz: 0 3461 24 96 26| Mobil: 0 160 301 41 85
soziale-beratung@caritas-halle.de

Leitungsteam der Pfarrei:
Pfr. Jörg Bahrke, Martin Mücke-Freihofer (PGR),
Peter Home (KV)
querfurt.st-bruno.leitungsteam@bistum-magdeburg.de

Herr Pfarrer Stefan Hansch
(geistl. Moderator St. Georg HET und St. Gertrud EIL)
Mobil: 0174 675 27 67 |
E-Mail: stefan.hansch@bistum-magdeburg.de
Büro: Kath. Pfarrei St. Gertrud, Klosterplatz 38, 06295 Eisleben

Gemeindereferentin Frau Franziska Zülicke
vorübergehend außer Dienst (Elternzeit)

Altersjubilare
95. Geburtstag
21.02.1931 Szymczak Irmgard Röblingen am See
90. Geburtstag
02.02.1936 Rahfeld Edeltraud Seeburg
10.02.1936 Nebelung Erika Röblingen am See
29.02.1936 Eube Fritz Erdeborn
85. Geburtstag
03.02.1941 Kiowski Monika Seeburg
08.02.1941 Teuerle Heinrich Dederstedt
17.02.1941 Zorn Ingrid Röblingen am See
20.02.1941 Friede Hildegard Röblingen am See
27.02.1941 Banisch Ingrid Seeburg
80. Geburtstag
11.02.1946 Eike Monika Stedten
17.02.1946 Ambrosius Jürgen Wansleben am See
19.02.1946 Hotop Christel Röblingen am See
20.02.1946 Gorski Inge Stedten
75. Geburtstag
02.02.1951 Köhler Bernd Amsdorf
05.02.1951 Langwald Bernhard Röblingen am See
11.02.1951 Wicht Hilde Stedten
14.02.1951 Unger Dieter Aseleben
20.02.1951 Kaufmann Frank Wansleben am See
70. Geburtstag
01.02.1956 Kufeld Edward Stedten
01.02.1956 Straube Christa Hornburg
07.02.1956 Wolff Henry Röblingen am See
11.02.1956 Vogeley Andreas Aseleben
13.02.1956 Dr. Ader Uta Aseleben
20.02.1956 Gebhardt Harald Stedten
23.02.1956 Kirsch Karla Dederstedt
23.02.1956 Wölbing Christel Röblingen am See

Nächster Erscheinungstermin:
Mittwoch, der 4. März 2026

Nächster Redaktionsschluss:
Freitag, der 20. Februar 2026

Nächster Anzeigenschluss:
Montag, der 23. Februar 2026, 9.00 Uhr

Mobil: 0176 61 08 47 74 |
E-Mail: franziska.zuelicke@bistum-magdeburg.de
Büro: Kath. Pfarrei St. Gertrud, Klosterplatz 38, 06295 Eisleben

Regionalkirchenmusiker Herr Andreas Wesner
Festnetz: 03464 26 09 259
E-Mail: andreas.wesner@bistum-magdeburg.de
Büro: Kath. Pfarrei St. Jutta, Mogkstr. 13, 06526 Sangerhausen

Verwaltungskoordinator Herr Jirko Haarnagel
Mobil: 0171 969 8916 |
E-Mail: jirko.haarnagel@bistum-magdeburg.de
Büro: Kath. Pfarrei St. Georg, Pestalozzistr. 6, 06311 Helbra


